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RS OGH 1973/5/22 3Ob97/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1973

Norm

KO §81

ZPO §84 II

Rechtssatz

Tritt der Masseverwalter in seiner Organeigenschaft in einem Bereich auf, die das zur Konkursmasse gehörende

Vermögen überhaupt nicht betre;en, kommt eine allfällige Verbesserungsmöglichkeit gemäß §§ 84, 85 ZPO (durch

Vorlage einer Vollmacht des Verpflichteten an den Masseverwalter) nicht in Betracht.
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